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Satzungsbeschluss zum Bauleitplanverfahren; 
 
Bebauungsplan Nr. 144, 1. Änderung, Gebiet Niederberg Wohnen IV  
(vereinfachtes Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB)) 
 
Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat am 28.09.2022 gem. § 10 (1) BauGB den o. g. Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde aus dem geltenden Flä-
chennutzungsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn entwickelt und bedurfte daher nicht der Ge-
nehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 10 (2) BauGB. Der räumliche Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes ist in dem zu dieser Bekanntmachung gehörenden Karten-
ausschnitt kenntlich gemacht. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung liegt im Rathaus, Zimmer 216, Hans-Böckler-Str. 26 in 

Neukirchen-Vluyn während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Neukirchen-Vluyn tritt der Bebauungs-
plan gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft. 

 
 
Hinweis 
 
1. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Flächennutzungs-
planänderung oder der Satzung gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Neukirchen-
Vluyn, Hans-Böckler-Str. 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 BauGB).  

 
 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
2. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in o. g. Fällen bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 28.09.2022 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GO NRW) ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO 
 
es wird hiermit bestätigt, dass 
 
1. der Wortlaut der beigefügten Satzung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Neukir-

chen-Vluyn vom 28.09.2022 übereinstimmt, und  
 

2. nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NW verfahren worden ist. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 29.09.2022 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
Anlage siehe Folgeseite 
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Satzungsbeschluss zur Sanierungssatzung für den Bereich Vluyner Nordring, Hum-
boldtstraße und Leibnizstraße 
 
Auf Grund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 
April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist, der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 28.09.2022 die 
folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Vluyner Nordring, Humboldtstraße und Leibnizstraße“ 

 
In der Stadt Neukirchen-Vluyn wird das Gebiet, das im beiliegenden Lageplan räumlich ab-
gegrenzt ist, förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung. 
 
Das Sanierungsgebiet erhält die Bezeichnung „Vluyner Nordring, Humboldtstraße und Leib-
niz-straße“. 
 
Die vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB sind damit abgeschlossen. 
 

 
§ 2 

Ziele der Sanierung 
 
Die Ziele der Sanierung ergeben sich aus der „Vorbereitenden Untersuchung für den Bereich 
Vluyner Nordring“. 
 
 

§ 3 
Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird im einfachen Verfahren durchgeführt; die besonderen sanie-
rungs-rechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden entsprechend keine An-
wendung. 
 
 

§ 4 
Befristung 

 
Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB wird die Sanierungssatzung befristet. Die Sanierungssatzung 
tritt 15 Jah-re nach Inkrafttreten außer Kraft. 
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§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 3 BauGB am 
Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
----------------------------------------------------- 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist in dem zu dieser Bekanntmachung gehören-
den Kartenausschnitt kenntlich gemacht. 
 
Die Satzung mit der Begründung liegt im Rathaus, Zimmer 216, Hans-Böckler-Str. 26 in 
Neukirchen-Vluyn während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Neukirchen-Vluyn tritt die Satzung gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Hinweis 
 
1. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Flächennutzungs-
planänderung oder der Satzung gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Neukirchen-
Vluyn, Hans-Böckler-Str. 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 BauGB).  

 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
2. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in o. g. Fällen bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 28.09.2022 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GO NRW) ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO 
 
 
es wird hiermit bestätigt, dass 
 
1. der Wortlaut der beigefügten Satzung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Neukir-

chen-Vluyn vom 28.09.2022 übereinstimmt, und  
 
2. nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NW verfahren worden ist. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 29.09.2022 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
Anlage siehe Folgeseite 
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Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2023 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2023 liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), ab sofort zur 
Einsichtnahme für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn wäh-
rend der Dienststunden in Zimmer 241 des Rathauses der Stadt Neukirchen-Vluyn öffentlich 
aus.  
 
Aktuell empfiehlt sich für den Rathausbesuch eine vorherige Terminvereinbarung unter der 
02845 391-0 oder per E-Mail an info@neukirchen-vluyn.de. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabenpflichtige innerhalb einer Frist von 
21 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Neukirchen-Vluyn, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, Zimmer 241, erhe-
ben. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 05.10.2022 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18770&vd_back=N916&sg=0&menu=1
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Bekanntmachung der wir4-Wirtschaftsförderung über den Jahresabschluss sowie La-
gebericht zum 31.12.2021 
 
 
wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg 
 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-
Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt öffentlichen Rechts, wird mit einer Bilanz-
summe von 582.100,18 € und einem Jahresfehlbetrag von 390.241,29 € festgestellt.  

 
Die Gewährträgerin und die Partner haben gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des Fehlbetrages zu leisten. Der 
Fehlbetrag des Jahres 2021 beträgt 390.241,29 €. Auf diesen Jahresverlust haben die Ge-
währträgerin und die Partner im laufenden Jahr Vorschusszahlungen in Höhe von 
367.050,00 € geleistet. 
 
Der nicht bereits durch Vorauszahlungen gedeckte Jahresfehlbetrag 2021 wird durch Ent-
nahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Einlage kann bis zum 30.09.2022 ohne 
Verzinsung an die wir4-Wirtschaftsförderung geleistet werden. Ab dem 01.10.2022 ist sie mit 
einem Zins von 2% über den jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 
 
Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbH, Krefeld, vertreten 
durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Andrè Tönnissen, hat am 14. März 2022 folgenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, 
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR – bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
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der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf die Angaben über die Anzahl der durch die Ver-
marktung geschaffenen Arbeitsplätze in den jeweiligen Gewerbegebieten.  

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür  
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-
beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den geg-
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ebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wes-
entliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ges-
chäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
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Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 
 vom    01. November   bis   30. November 2022 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, den 15. September 2022 
 
 
 
Brigitte Jansen 
Vorstand 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH über den Jahresab-
schluss sowie Lagebericht zum 31.12.2021 
 
 
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
 
 
Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH hat am 20.06.2022 
den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH zum 31.12.2021 wird 
mit einer Bilanzsumme von 2.685.702,36 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 161.527,70 
Euro festgestellt.  
 
Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 161.527,70 
Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die Gesellschafter im Jahr 2021 bereits Zahlungen in 
Höhe von insgesamt 196.050,00 Euro geleistet. 
 
Der Jahresfehlbetrag 2021 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrücklage 
ausgeglichen. Die für das Jahr 2021 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Einzah-
lungen werden den Gesellschaftern zurückerstattet. 
 
Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 
durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.   
 
Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäfts-
jahr 2021. 
 
Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 
2021“ 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbH, Krefeld, vertreten 
durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Andrè Tönnissen, hat am 14. März 2022 folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt: 
 
 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und  

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht ersteckt sich nicht auf die Angaben über der im Grafschafter Gewer-
bepark Genend angesiedelten Unternehmen sowie die Anzahl von deren Ar-
beitsnehmern. 

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im  
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
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lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den geg-
ebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wes-
entliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ges-
chäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
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- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-
ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 
 vom  01. November bis  30. November 2022 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, den 15. September 2022 
 
 
 
Brigitte Jansen     Wolfgang Thoenes 
Geschäftsführer     Geschäftsführer 
 
 
**************************************************************************************************** 
 


